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Inhalt der Versicherung
1	 Aufgaben und Inhalt dieser Rechtsschutzversicherung
	 Der Versicherer erbringt die für die Wahrnehmung der rechtlichen Inte-

ressen des Versicherungsnehmers oder des Versicherten
	 erforderlichen Leistungen im vereinbarten Umfang (Rechtsschutz), so-

fern keine andere Rechtsschutzversicherung zum Ersatz dieser
	 Kosten verpflichtet ist. (Subsidiärhaftung).

1.1	 Tierhalter-Rechtsschutz
a)	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in sei-

ner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter der im Versicherungs-
schein genannten Tiere.

	 Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatz-
höhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem 
Zusammenhang mit der Zucht von Tieren und/oder einer gewerb-
lichen, freiberuflichen oder sonstigen selbständigen Tätigkeit.

b)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
	 Schadenersatz-Rechtsschutz	 (Ziff.2.1)
	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht	 (Ziff.2.2)
	 Abweichend von Ziff.2.2 ist die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

aus Verträgen, die ausschließlich die Unterbringung der versicherten 
Tiere zum Gegenstand haben, vom Versicherungsschutz umfasst.

	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten in Bezug auf
	 die private Tierhaltung	 (Ziff.2.3)
	 Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz in Bezug auf
	 die private Tierhaltung	 (Ziff.2.4)
	 Abweichend zu Ziffer 2.4 besteht auch Versicherungsschutz für die 

vor- bzw. außergerichtliche Wahrnehmung von rechtlichen Interes-

sen (vorgeschaltetes Widerspruchsverfahren) vor der zuständigen 
deutschen Behörde.

	 Straf-Rechtsschutz	 (Ziff.2.5)
	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz	 (Ziff.2.6)

c)	 Wird ein nach Ziff.1.1 a) versichertes Tier veräußert oder fällt es auf 
sonstige Weise weg, besteht bedingungsgemäßer Versicherungs-
schutz für das Tier, das an die Stelle des bisher versicherten Tieres 
tritt (Folgetier). Bei Erwerb eines Tieres innerhalb eines Monats 
nach Wegfall des bisher versicherten Tieres wird vermutet, dass es 
sich um ein Folgetier handelt.

d)	 Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Tieres ist dem Ver-
sicherer innerhalb eines Monats anzuzeigen und das Folgetier zu 
bezeichnen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die Anzeige oder 
die Bezeichnung des Folgetieres, besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn die Unterlassung nicht auf einem Verschulden des Versiche-
rungsnehmers beruht. Wird das Folgetier bereits vor Veräußerung 
des versicherten Tieres erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräu-
ßerung, längstens jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des 
Folgetieres ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Nach Ablauf der 
Monatsfrist besteht Versicherungsschutz ausschließlich für das im Ver-
sicherungsschein benannte Tier. 

1.2	 Fußgänger und Fahrradfahrer-Rechtsschutz
a)	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer bei der 

Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als Fuß-
gänger, Radfahrer oder Fahrgast eines öffentlichen Verkehrsmit-
tels.

	 Kein Versicherungsschutz besteht für Mitarbeiter, Inhaber oder son-
stige Angehörige von Fahr-/Kurierdiensten jeglicher Art. Unabhän-
gig von der Umsatzhöhe besteht kein Versicherungsschutz für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit einer 
gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen selbstständigen Tätig-
keit.

b)	 Der Versicherungsschutz umfasst:
	 Schadenersatz-Rechtsschutz	 (Ziff.2.1)
	 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen	 (Ziff.2.4)
	 Straf-Rechtsschutz	 (Ziff.2.5)
	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz	 (Ziff.2.6)
	 Erstberatungs-Rechtsschutz als Opfer einer Gewalttat	 (Ziff.2.7)
c)	 Der Versicherungsschutz erstreckt sich ausschließlich auf den in 

der Police genannten Versicherungsnehmer/Antragsteller. Sind 
Antragsteller/Versicherungsnehmer und zu versichernde Person 
nicht identisch, erstreckt sich der Versicherungsschutz ausschließ-
lich auf die zu versichernde Person.

2	 Leistungsarten
	 Der Umfang des Versicherungsschutzes umfasst:
2.1	 Schadenersatz-Rechtsschutz
	 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit für diese 

der Gegenstandswert mindestens EUR 100,00 beträgt und soweit diese 
nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines ding-
lichen Rechtes an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beru-
hen;

2.2	 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen 

Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit für diese der Ge-
genstandswert mindestens EUR 100,00 beträgt. Ausgenommen sind 
Verträge und dingliche Rechte, die Grundstücke, Gebäude oder Ge-
bäudeteile zum Gegenstand haben.

2.3	 Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberecht-

lichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerich-
ten;

2.4	 Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz
	 für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Verwal-

tungsgerichten;
2.5	 Straf-Rechtsschutz
	 für die Verteidigung wegen eines Vorwurfes eines Vergehens, dessen 

vorsätzliche wie auch fahrlässige Begehung strafbar ist, solange dem 
Versicherungsnehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. 

Bedingungen der Uelzener
für die Spezial-Rechtsschutzversicherung
für Mensch mit Tier (UE-MTRB 2010) und
Besondere Bedingungen der Uelzener zur
Rechtsschutz-Versicherung über zusätzliche
Assistance- oder Serviceleistungen (BBRS 2010)

Uelzener Allgemeine Vers.-Ges. a.G.
Veerßer Straße 65/67, 29525 Uelzen
Postfach 21 63, 29511 Uelzen
Telefon: 0581 8070-0
Telefax: 0581 8070-323
Internet: www.uelzener.de
E-Mail: recht@uelzener.de
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3.A	 Ablehnung des Rechtsschutzes wegen mangelnder Erfolgs-
aussichten oder wegen Mutwilligkeit (Schiedsgutachterver-
fahren)

3.A.1	 Der Versicherer kann den Rechtsschutz ablehnen, wenn seiner Auffas-
sung nach 
a)	 in einem der Fälle der Ziff. 2.1 bis 2.7 die Wahrnehmung der recht-

lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat
	 oder
b)	 die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen mutwillig ist. Mut-

willigkeit liegt dann vor, wenn der durch die Wahrnehmung der 
rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand 
unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der Versicherten-
gemeinschaft in einem groben Missverhältnis zum angestrebten 
Erfolg steht. Die Ablehnung ist dem Versicherungsnehmer in die-
sen Fällen unverzüglich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzu-
teilen.

3.A.2	 Mit der Mitteilung über die Rechtsschutzablehnung ist der Versiche-
rungsnehmer darauf hinzuweisen, dass er, soweit er der Auffassung 
des Versicherers nicht zustimmt und seinen Anspruch auf Rechtsschutz 
aufrecht erhält, innerhalb eines Monates die Einleitung eines Schieds-
gutachterverfahrens vom Versicherer verlangen kann. Mit diesem 
Hinweis ist der Versicherungsnehmer aufzufordern, alle nach seiner 
Auffassung für die Durchführung des Schiedsgutachterverfahrens we-
sentlichen Mitteilungen und Unterlagen innerhalb der Monatsfrist dem 
Versicherer zuzusenden. Außerdem ist er über die Kostenfolgen des 
Schiedsgutachterverfahrens gemäß Ziff. 3.A.5 und über die voraus-
sichtliche Höhe dieser Kosten zu unterrichten.

3.A.3	 Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines Schieds-
gutachterverfahrens, hat der Versicherer dieses Verfahren innerhalb 
eines Monates einzuleiten und den Versicherungsnehmer hierüber 
zu unterrichten. Sind zur Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
des Versicherungsnehmers Fristen zu wahren, so gilt für die Kosten-
tragungspflicht Ziff.3.A.5 entsprechend. Leitet der Versicherer das 
Schiedsgutachterverfahren nicht fristgemäß ein, gilt seine Leistungs-
pflicht in dem Umfang, in dem der Versicherungsnehmer den Rechts-
schutzanspruch geltend gemacht hat, als festgestellt.

3.A.4	 Schiedsgutachter ist ein seit mindestens fünf Jahren zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassener Rechtsanwalt, der von dem Präsidenten der für den 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen Rechtsanwaltskam-
mer benannt wird. Dem Schiedsgutachter sind vom Versicherer alle ihm 
vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen, die für die Durchführung des 
Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind, zur Verfügung zu stellen. Er 
entscheidet im schriftlichen Verfahren; seine Entscheidung ist für den Ver-
sicherer bindend.

3.A.5	 Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens trägt der Versicherer, 
wenn der Schiedsgutachter feststellt, dass die Leistungsverweigerung 
des Versicherers ganz oder teilweise unberechtigt war. War die Lei-
stungsverweigerung nach dem Schiedsspruch berechtigt, trägt der Ver-
sicherungsnehmer seine Kosten und die des Schiedsgutachters. Die 
dem Versicherer durch das Schiedsgutachterverfahren entstehenden 
Kosten trägt dieser in jedem Falle selbst.

4	 Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
4.1	 Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechtsschutz-

falles
a)	 im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß Ziff.2.1 von dem ersten 

Ereignis an, durch das der Schaden verursacht wurde oder verurs-
acht worden sein soll.

b)	 in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versiche-
rungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechtspflich-
ten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben 
soll. Die Voraussetzungen nach a) und b) müssen nach Beginn des 
Versicherungsschutzes gemäß Ziff.7 und vor dessen Beendigung 
eingetreten sein. Für die Leistungsarten Ziff.2.2 bis 2.4 und 2.7 be-
steht Versicherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Mona-
ten nach Versicherungsbeginn (Wartezeit).

4.2	 Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen 
Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entscheidend, wo-
bei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt, der länger als 
ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für den betroffenen 
Gegenstand der Versicherung eingetreten oder, soweit sich der Rechts-
schutzfall über einen Zeitraum erstreckt, beendet ist.

4.3	 Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a)	 eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des 

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach 
Ziff.4.1 b) ausgelöst hat;

b)	 der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre nach 
Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffenen Ge-
genstand der Versicherung geltend gemacht wird.

5	 Leistungsumfang
5.1	 Der Versicherer erbringt und vermittelt Dienstleistungen zur Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen und trägt
a)	 bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Inland die Vergütung eines für 

den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der 

Wird dem Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches 
Vergehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend Ver-
sicherungsschutz, wenn keine rechtskräftige Verurteilung wegen Vor-
satzes (Urteil oder Strafbefehl) erfolgt.

	 Bei dem Vorwurf eines Verbrechens besteht kein Versicherungsschutz; 
ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Vergehens, das nur vorsätzlich 
begangen werden kann (z.B. Beleidigung, Diebstahl, Betrug). Dabei 
kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfes noch auf den Aus-
gang des Strafverfahrens an.

2.6	 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
	 für die Verteidigung wegen des Vorwurfes einer Ordnungswidrigkeit. Wird 

bestandskräftig oder rechtskräftig festgestellt, dass der Versicherungsneh-
mer die Ordnungswidrigkeit vorsätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, 
dem Versicherer die Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung 
wegen des Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat.

2.7	 Erst-Beratungs-Rechtsschutz als Opfer einer Gewalttat
	 für einen ersten Rat oder eine erste Auskunft eines in Deutschland zu-

gelassenen Rechtsanwaltes, wenn diese nicht mit einer anderen ge-
bührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwaltes zusammenhängt.

3	 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
	 Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
3.1	 in ursächlichem Zusammenhang mit

a)	 Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, 
Aussperrung oder Erdbeben;

b)	 Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine 
medizinische Behandlung zurückzuführen sind;

c)	 dem Erwerb, der Veräußerung, der Planung, Errichtung oder bau-
lichen Veränderung eines Grundstückes, Gebäudes oder Gebäu-
deteiles, sowie dessen Finanzierung.

3.2	 a)	 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass di-
ese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b)	 aus Arbeitsverhältnissen, aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis-
sen sowie aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht und aus Anstel-
lungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;

c)	 aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnis-
sen und dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Ge-
bäudeteile zum Gegenstand haben.

d)	 in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, 
Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen 
Rechten aus geistigem Eigentum.

e)	 in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen, Ge-
winnzusagen, Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschäften 
sowie dem Ankauf, der Veräußerung, der Verwaltung von Wertpapie-
ren (z.B. Aktien, Rentenwerte, Fondsanteile) , Wertrechten, die Wert-
papieren gleichstehen, Beteiligungen (z.B. an Kapitalanlagemodellen, 
stille Gesellschaften, Genossenschaften) und deren Finanzierung.

f)	 aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-
rechtes

g)	 aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versiche-
rer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

3.3	 a)	 in Verfahren vor Verfassungsgerichten, vor internationalen oder 
supranationalen Gerichtshöfen

b)	 in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, 
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet 
wurde oder eröffnet werden soll;

c)	 in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im 
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

d)	 in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines 
Halte- oder Parkverstoßes;

e)	 in einem verkehrsrechtlichen Bußgeldverfahren vor dem Amtsge-
richt, wenn der Bußgeldbescheid nicht zu einer Eintragung in das 
Verkehrszentralregister führt;

3.4	 a)	 mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzver-
sicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Personen 
untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versiche-
rungsnehmer;

b)	 sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Le-
benspartner gleich welchen Geschlechts) untereinander in ursäch-
lichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch nach deren 
Beendigung;

c)	 aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des 
Rechtsschutzfalles auf den Versicherungsnehmer übertragen wor-
den oder übergegangen sind;

d)	 aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung für 
Verbindlichkeiten anderer Personen;

3.5	 als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasingnehmer und Fahrer 
eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie 
eines Anhängers.

3.6	 aufgrund von Versicherungsfällen, die der Versicherungsnehmer vor-
sätzlich und rechtswidrig verursacht hat oder soweit in den Fällen der 
Ziff. 2.1 bis 2.4 ein ursächlicher Zusammenhang mit einer vom Versi-
cherungsnehmer vorsätzlich begangenen Straftat besteht. Stellt sich 
ein solcher Zusammenhang im Nachhinein heraus, ist der Versiche-
rungsnehmer zur Rückzahlung der Leistungen verpflichtet, die der Ver-
sicherer für ihn erbracht hat.
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gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen Gerichtes an-
sässigen Rechtsanwaltes. Der Versicherer trägt in Fällen der versi-
cherten Beratung oder Gutachtenerteilung durch einen Rechtsanwalt 
oder Notar, in welchen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz oder die 
Gebührenordnung der Notare keine der Höhe nach bestimmte Ge-
bühr festsetzen, je nach Rechtsschutzfall eine Vergütung bis zu EUR 
220,00 maximal. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als 100 km 
Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und erfolgt eine gericht-
liche Wahrnehmung seiner Interessen, trägt der Versicherer bei den 
Leistungsarten gemäß Ziff.2.1 bis 2.4 in der I. Instanz die Kosten für 
einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen 
Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechts-
anwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten 
führt;

b)	 bei Eintritt des Rechtsschutzfalles im Ausland die Vergütung eines 
für den Versicherungsnehmer tätigen am Ort des zuständigen Ge-
richtes ansässigen ausländischen oder eines im Inland zugelas-
senen Rechtsanwaltes. Im letzteren Fall trägt der Versicherer die 
Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung, die entstanden 
wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der Rechtsanwalt ansässig 
ist, zuständig wäre. Ziff.5.1 a) Satz 2 gilt entsprechend. Wohnt der 
Versicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen 
Gericht entfernt und ist ein ausländischer Rechtsanwalt für den Ver-
sicherungsnehmer tätig, trägt der Versicherer in der I. Instanz die 
Kosten für einen im Landgerichtsbezirk des Versicherungsnehmers 
ansässigen Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung 
eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr mit dem auslän-
dischen Anwalt führt;

c)	 die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen 
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden so-
wie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d)	 die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur 
Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zuständigen 
staatlichen Gerichtes erster Instanz entstehen;

e)	 die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich 
der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der 
Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten der 
Vollstreckung im Verwaltungswege;

f)	 die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem aus-
ländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter oder 
Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechtsnachteilen 
erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der für Geschäfts-
reisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden Sätze übernom-
men;

g)	 die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Inte-
ressen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsnehmer zu 
deren Erstattung verpflichtet ist.

5.2	 a)	 Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versiche-
rer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist, dass er zu 
deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt 
hat.

b)	 Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte Ko-
sten werden diesem in EUR zum Wechselkurs des Tages erstattet, 
an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer gezahlt wurden.

5.3	 Der Versicherer trägt nicht
a)	 Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht übernommen 

hat;
b)	 Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erle-

digung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom 
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten Er-
gebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende 
Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c)	 die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je Leis-
tungsart nach Ziff. 2.

d)	 Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvoll-
streckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e)	 Kosten aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später 
als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet 
werden;

f)	 Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft 
einer Geldstrafe oder -buße unter 250 EUR;

g)	 Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre, wenn 
der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde;

h)	 Kosten im Rahmen einer einverständlichen Regelung für Forde-
rungen, die selbst nicht streitig waren oder Kosten, die auf den 
nicht versicherten Teil von Schadensfällen entfallen.

5.4	 Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die verein-
barte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungsnehmer 
und mitversicherte Personen aufgrund desselben Rechtsschutzfalles 
werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für Zahlungen auf-
grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und ursächlich zusam-
menhängen.

5.5	 Der Versicherer sorgt für
a)	 die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-

sen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen schrift-
lichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b)	 die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten 

Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versiche-
rungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen zu ver-
schonen.

5.6	 Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entspre-
chend bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort an-
sässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

6	 Örtlicher Geltungsbereich
6.1	 Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeeres, auf den Kanarischen 
Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder eine Behörde in 
diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder zuständig wäre, wenn ein 
gerichtliches oder behördliches Verfahren eingeleitet werden würde.

6.2	 Außerhalb des Geltungsbereiches nach Ziff.6.1 (also weltweit) trägt der 
Versicherer nach Ziff.5.1 die Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 
30.000 EUR für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen bei Rechts-
schutzfällen im Schadenersatz-Rechtsschutz (Ziff.2.1), die dort wäh-
rend eines längstens sechs Wochen dauernden Aufenthaltes eintreten.

Versicherungsverhältnis

7	 Beginn des Versicherungsschutzes
	 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff.9.2 a) Satz 2 zahlt. Eine 
vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

8	 Dauer und Ende des Vertrages
8.1	 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.
8.2	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 

der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 
Kündigung zugegangen ist.

8.3	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf zum vorgesehenen Zeitpunkt.

8.4	 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
durch den Versicherungsnehmer schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung 
muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

9	 Beitrag
9.1	 Beitrag und Versicherungssteuer
	 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die 

der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe 
zu entrichten hat.

9.2	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
a)	 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
	 Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes ver-

einbart ist – sofort nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheines fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheines, der Zah-
lungsaufforderung und aller sonstigen Vertragsunterlagen, sowie 
nach Ablauf der im Versicherungsschein genannten Fristen erfolgt. 
Ist Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.

b)	 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
	 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-

trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

c)	 Rücktritt
	 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-

trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

9.3	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
a)	 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
	 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am 

Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig. Die Zah-
lung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

b)	 Verzug
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-

rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen.

c)	 Zahlungsaufforderung
	 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-

rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
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muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und die Rechtsfolgen angibt, die nach Ziff.9.3 d) und e) mit dem 
Fristablauf verbunden sind.

d)	 Kein Versicherungsschutz
	 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-
aufforderung nach Ziff.9.3 c) darauf hingewiesen wurde.

e)	 Kündigung
	 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch 

mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff.9.3 c) darauf hingewiesen 
hat.

	 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht 
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz.

9.4.	 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
	 Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die 

Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch 
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform 
abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Hat der 
Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen 
werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist 
zur Übermittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom Versiche-
rer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

9.5	 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
	 Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch 

ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für 
die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

9.6	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit nicht 

etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Bei 
Rücktritt vom Vertrag wird die Prämie bis zur Beendigung des Versiche-
rungsschutzes berechnet. Bei Rücktritt wegen Nichtzahlung der ersten oder 
einmaligen Prämie werden 20% des Beitrages der ersten Versicherungspe-
riode berechnet.

9.7	 Verzugskosten bei verspäteter Zahlung
	 Für Verpfändungsvormerkungen, Abtretungserklärungen, Ersatzur-

kunden oder Nachforschungen der Anschrift betragen die Kosten EUR 
6,50. Für Rückläufer im Lastschriftverfahren werden die Gebühren der 
bezogenen Bank berechnet, für jede Mahnstufe betragen die Kosten 
EUR 1,00 zzgl. Porto. Dem Versicherungsnehmer ist jedoch jederzeit 
und uneingeschränkt der Nachweis gestattet, dass ein Schaden über-
haupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale ist.

10	 Beitragsanpassung
	 Der Versicherer kann die Prämie mit Wirkung ab Beginn des nächsten 

Versicherungsjahres ändern. Bei Erhöhung der Prämie darf diese den 
zum Zeitpunkt der Erhöhung für Neuverträge geltenden Prämiensatz nicht 
übersteigen. Erhöht der Versicherer das Entgelt, ohne dass sich der Um-
fang der Versicherung ändert, so kann der Versicherungsnehmer das Ver-
sicherungsverhältnis innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der 
Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer 
spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung 
zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht.

11	 Änderung gefahrerheblicher Umstände
11.1	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-

rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat oder fragt und 
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt anzubieten. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt an-
zubieten.

	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ab-
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss 
sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht, kann der Versi-
cherer vom Vertrag zurücktreten. Das Recht des Versicherers, den Ver-
trag wegen arglistiger Täuschung anzufechten bleibt unberührt. Handelt 

der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob fahrlässig, hat 
der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat ab Kenntnis der gefahrerheblichen Umstände zu kündigen.

11.2	 Tritt nach Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, hat der Ver-
sicherungsnehmer diese dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflicht, kann der Versicherer 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat nach Kennt-
nis von der Verletzung der Anzeigepflicht kündigen. Nimmt der Versi-
cherungsnehmer die Gefahrerhöhung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
vor, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag fristlos zu kündigen. 
Unterrichtet der Versicherungsnehmer den Versicherer vorsätzlich 
unrichtig über die gefahrerhöhenden Umstände oder unterlässt er die 
erforderlichen Angaben vorsätzlich und tritt der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Angaben dem 
Versicherer hätten zugehen müssen, so hat der Versicherungsnehmer 
keinen Versicherungsschutz, es sei denn dem Versicherer war der 
Eintritt des Umstandes zu diesem Zeitpunkt bekannt. Beruht das Un-
terlassen der erforderlichen Angaben oder die unrichtige Angabe auf 
grober Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Umfang des Versiche-
rungsschutzes in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis kürzen. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Der Versicherungsnehmer hat gleichwohl Versicherungsschutz, wenn 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. Gleiches gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr weder für 
den Eintritt des Versicherungsfalles noch den Umfang der Leistung des 
Versicherers ursächlich war.

11.3	 Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des 
Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an für die hierdurch 
entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlangen. Wird die hö-
here Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch gegen einen höheren 
Beitrag nicht übernommen, kann der Versicherer die Absicherung der 
höheren Gefahr ausschließen. Erhöht sich der Beitrag wegen der Ge-
fahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Absicherung der höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

11.4	 Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif des 
Versicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag rechtfertigt, 
kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstandes an nur noch den 
geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen 
Umstand dem Versicherer später als zwei Monate nach dessen Eintritt 
an, wird der Beitrag erst von Eingang der Anzeige an herabgesetzt.

11.5	 Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich die 
Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als ver-
einbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

12	 Wegfall des versicherten Interesses
12.1	 Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem Zeit-

punkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte 
Interesse nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In diesem 
Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Ver-
sicherung nur bis zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung beantragt worden 
wäre.

12.2	 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versiche-
rungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort, soweit 
der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen Gründen 
ein Wegfall des Gegenstandes der Versicherung vorliegt.

13	 Kündigung nach Versicherungsfall
13.1	 Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung ver-

pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig kündi-
gen.

13.2	 Hat der Versicherer nach dem Eintritt eines versicherten Rechtsschutz-
falles seine Eintrittspflicht anerkannt, sind der Versicherungsnehmer 
und der Versicherer berechtigt, den Vertrag vorzeitig zu kündigen.

13.3	 Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach 
Zugang der Ablehnung des Rechtsschutzes nach Ziff.13.1 oder Anerken-
nung der Leistungspflicht gemäß Ziff.13.2 schriftlich zugegangen sein.

	 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu jedem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Versicherungsjahres, wirk-
sam wird.

	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

13.4	 Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

14	 Gesetzliche Verjährung
14.1	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.
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14.2	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 
Versicherten in Textform zugeht.

15	 Rechtsstellung mitversicherter Personen
15.1	 Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer. Außerdem 

besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürlichen Personen
	 (z. B. Erben) aufgrund Tötung des Versicherungsnehmers kraft Gesetzes 

zustehen.
15.2	 Für versicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer betref-

fenden Bestimmungen sinngemäß.
15.3	 Sind Antragsteller/Versicherungsnehmer und zu versichernde Person 

nicht identisch, erstreckt sich der Versicherungsschutz ausschließlich 
auf die zu versichernde Person. Verstirbt der nicht versicherte An-
tragsteller/Versicherungsnehmer geht die Versicherungsnehmerei-
genschaft auf die versicherte Person über, es sei denn, dass der 
Versicherungsnehmer etwas anderes bestimmt hat.

16	 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
16.1	 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind 

schriftlich abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

16.2	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Im Falle einer Namensänderung des Versicherungsneh-
mers gelten Satz 1 und 2 entsprechend.

Rechtsschutzfall

17	 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalles
17.1	 Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungsneh-

mers nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, hat er 
a)	 dem Versicherer den Rechtsschutzfall unverzüglich – ggf. auch 

mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 
b)	 den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche 

Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten sowie Beweis-
mittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu 
stellen;

und, soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
c)	 Kosten auslösende Maßnahmen mit dem Versicherer abzustim-

men, insbesondere vor der Erhebung und Abwehr von Klagen 
sowie vor der Einlegung von Rechtsmitteln die Zustimmung des 
Versicherers einzuholen;

d)	 für die Minderung des Schadens im Sinne des § 82 VVG zu sorgen. 
Dies bedeutet, dass die Rechtsverfolgungskosten so gering wie 
möglich gehalten werden sollen. Von mehreren möglichen Vorge-
hensweisen hat der Versicherungsnehmer die kostengünstigste zu 
wählen, indem er z.B. (Aufzählung nicht abschließend):
−	 nicht zwei oder mehr Prozesse führt, wenn das Ziel kostengün-

stiger mit einem Prozess erreicht werden kann (z.B. Bündelung von 
Ansprüchen oder Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern als 
Streitgenossen, Erweiterung einer Klage statt gesonderter Klageer-
hebung),

−	 auf (zusätzliche) Klageanträge verzichtet, die in der aktuellen 
Situation nicht oder noch nicht notwendig sind, 

−	 vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
Verfahrens abwartet, das tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann,

−	 vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einklagt und 
die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung der restlichen An-
sprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung über die Teilan-
sprüche zurückstellt,

---	in allen Angelegenheiten, in denen nur eine kurze Frist zur Er-
hebung von Klagen oder zur Einlegung von Rechtsbehelfen zur 
Verfügung steht, dem Rechtsanwalt einen unbedingten Pro-
zessauftrag zu erteilen, der auch vorgerichtliche Tätigkeiten mit 
umfasst.

	 Der Versicherungsnehmer hat zur Minderung des Schadens Wei-
sungen des Versicherers einzuholen und zu befolgen. Er hat den 
Rechtsanwalt entsprechend der Weisung zu beauftragen.

17.2	 Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall be-
stehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungsnehmer 
Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der 
Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt und entstehen 
durch solche Maßnahmen Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, 
die er bei einer Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-
men zu tragen hätte. 

17.3	 Der Versicherungsnehmer kann den zu beauftragenden Rechtsanwalt 
aus dem Kreis der Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der 
Versicherer nach Ziff. 5.1 a) und b) trägt.

	 Der Versicherer wählt den Rechtsanwalt aus,
a)	 wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
b)	 wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt 

und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsan-
waltes notwendig erscheint.

17.4	 Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits selbst 
beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versiche-
rungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsanwaltes ist der 
Versicherer nicht verantwortlich.

17.5	 Der Versicherungsnehmer hat
a)	 den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-

anwalt vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten, ihm die 
Beweismittel anzugeben, die möglichen Auskünfte zu erteilen und 
die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b)	 dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der Ange-
legenheit zu geben.

17.6	 Wird eine der in den Ziff. 17.1 bis 17.5 genannten Obliegenheiten vor-
sätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei der Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.

	 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden 
Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

17.7	 Der Versicherungsnehmer muss sich bei der Erfüllung seiner Oblie-
genheiten die Kenntnis und das Verhalten des von ihm beauftragten 
Rechtsanwaltes zurechnen lassen, sofern dieser die Abwicklung des 
Rechtsschutzfalles gegenüber dem Versicherer übernimmt.

17.8	 Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftlichem 
Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.

17.9	 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstattung 
von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entste-
hung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche not-
wendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die anderen auf 
Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer bereits erstattete 
Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Lei-
stung insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

18	 entfällt (jetzt 3.A)

19	 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht.
19.1	 Klagen gegen den Versicherer
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nieder-
lassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

19.2	 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
	 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen 

aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige 
Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürger-
lichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

19.3	 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
	 Sind der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Versicherungsneh-

mers zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

19.4	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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19.5	 Bei Beschwerden können Sie sich wenden an:
a)	 den Vorstand der Uelzener Allgemeine
	  Versicherungsgesellschaft a.G.,
	 Postfach 21 63, 29511 Uelzen
b)	 den Versicherungsombudsmann e.V.,
	 Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
c)	 die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
	 Postfach 13 08, 53003 Bonn

19.6	 Soweit in den Versicherungsbedingungen nichts anderes bestimmt ist, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Besondere Bedingungen der Uelzener
zur Rechtsschutz-Versicherung über zusätzliche
Assistance- oder Serviceleistungen (BBRS 2010)

Die Uelzener gewährt zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Leistungen 
Ihnen als Versicherungsnehmer folgende Assistance-/Serviceleistungen:

Assistance- oder Serviceleistungen „Rechts-Infoline“

1	 Leistungsumfang
Telefonische, juristische Erstberatung durch eine unabhängige, erfahrene An-
waltskanzlei unserer Wahl:

–	 Die anwaltliche Gebühr für die Erstberatung wird von der Uelzener 
übernommen;

–	 auf direkte und unkomplizierte Art und Weise erhalten Sie Informati-
onen und Entscheidungshilfen bei juristischen Fragen;

–	 die „Rechts-Infoline“ liefert Ihnen schnelle und juristisch sorgfältige Klä-
rung von alltäglichen, rechtlichen Fragestellungen,

–	 Bei Bedarf nennen wir Ihnen Rechtsanwälte/Fachanwälte in Ihrer Nähe.

2	 Leistungsanspruch
Anspruch auf die Leistungen gemäß Ziff. 1 haben Sie als Versicherungsneh-
mer.

3	 Leistungsgegenstand: Servicetelefon bzw. „Rechts-Infoline“
Sie erreichen uns
–	 montags bis donnerstags
	 von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
–	 und freitags von 8:00 bis 13:30 Uhr
unter der Telefonnummer, die Ihnen im Begleitschreiben zum Versicherungs-
schein genannt wird, zu den dort genannten Telefonkosten.

Diese Telefonnummer darf nur von Ihnen persönlich bzw. in dringenden Fällen 
von einer durch Sie beauftragten Person benutzt werden. Eine Weitergabe der 
Telefonnummer an Dritte ist nicht gestattet. Die im Missbrauchsfall entstehen-
den Kosten sind von Ihnen zu tragen.
Bei einem Anruf nennen Sie bitte Ihren Namen und Ihre persönliche Vertrags-
nummer (Nummer des auf Sie ausgestellten Versicherungsscheines).
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